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llufrtlllutlVc» fdiwn?«r* gernfsmlrättfce«
Antwort an §erm 3- ©Ü).

Unter ber lleberfcßrift: „Unfattüerficßerung
ber Serttfdüerbänbe, fèritif unb Stecßtfertig»
un g" (üergleicße 9tr. 46 ber „Slluftrierten fcßweiger.
Öanbmerfergeitung") raeubet ftd^ öerr 8- @cß. tn um»
fangreicßer darftettung gegen bie Öritif, bie icß in
9tr. 42 ber „8ttuftr. fcßweiger. §anbln.=3tg." an ein»

getnen Serbanbdunfattfaffen 31t üben ntir erlaubt babe.
Sie ©infettbung gmingt arid) gu eintäßticßen Segen»
benterfungen. öerrn 8- @<ß. barf icß bte 2lntmort nur
fcßulbig bleiben imöttthücfe auf bie üerftecfteu unb offenen
perfönticßen Serbäcßtigungen, bie er bei ber didfuffion bon
8s erfid)erungd fragen, atfo gewiß facßti(ßer fragen, mißt
üerfcßmäßt, wenn ed gilt, eigene Stößen gu üerbecfen. @0

faßt mir meßt ein, mit öerrn 8- ©cß- barüber gu ftreiten, ob

gerabe er berufen fei, im fcßroeigerifcßen Unfattberficßer»
ttngdmefen bad maßgebenbe Sßort gu führen. 38er, wie
Öerr 8. @<ß-, in ber Sage ift, gu erftären, „baß bie
Serwattung ber Serbanbdunfattfaffen, bie

ja regelmäßig neben ber fd)aderigen 2lrbeiterüerficßerititg
and) bie ©ingelüerficßerititg betreiben, oßne 2t n ft an b

bon intettigeuten öanbmerfern beforgt mer»
ben fattn," für ben ift biefe grage aßerbing»' müßig.
2tber bermaßren muß id) mid) nacßbrücflicß unb ein»

für attentat, baß öerr 8- ©iß- denjenigen, bie feine
Unfattberficßerungdbeftrebungen gu fritifieren rnagett,
furgerßanb niebere SCRotibe unterfcßiebt, für fid) fetbft
bagegen, für fein ganged dßun ttnbSaffen, „etUifdje"
Semeggrünbe in 2tnfprucß nimmt.

.ßttr ©acße fetbft bemerfe icß fotgenbed :

1. ©d ift eine ebenfo bodroiltige mie tettbengiöfe
(i"tttftcßuug,-iueu.u..-Uet}äuptet »tirbr-ba-ß -meine Stritif
auf 92eib unb SKißgunft gegenüber ben Serbanbdunfatt»
fäffen gurüdgufüßren fei", gür Uceib unb SDlißgunft
bieten biefe Waffen maßrßaftig feinen Saum. — öerr
8. ©cß. fennt bie Semeggrünbe meine» öaubetitd gattg
genau, ©r meiß, baß id) mid) tebigticß barüber be»

fcßwere, baß eine gegenfeitige fcßmeigerifcße Unfaßber»
jicßerungdanftatt, bie feit 10 Saßren unter ber 2litfficßt
bed eibgen. Serficßerungdamted fiept unb alte 2tnforber»
ungen ber ©taatdaufficßt je unb je raißig erfüßt, gu
ungleichen Sebingitngen ben ßonfurrengfampf
mit ben mitben, b. tj. mißt fongeffionierten Serbattbd»
•unfaßfaffen führen muß. die ungleichen Honfurreng»
bebingungen liegen eben barin, baß bie f ongeffionierte
2lnftatt,£)rganifation unb ©efcßäftdbetrieb genau gemäß
ben ftréngeu 2litfficßtdborf(ßriften einrichten muß, wät)»
renb bie aoitben Staffen nach ißrem Setieben fcßatteu
unb matten unb fid) ttm bie Sorfcßriften bed Ser»
ficßerungdaufficßtdgefeßed feinen deut fümmern. — daß
ber ©cßroeiger. ©emerbeberein ber artige Seftrebuitgen
im ßeitatter ber ftaatticßen Serficßerungdaufficßt gu
förbern magt, macht natürlich &e ©acße meber beffer,
noch ben famofen SBettbemcrb lauterer. SBenn ber Snub
ed üor batb gmei 8al)tgeßuten für nötig befunben hat,
ben Setrieb bon Serficßentugdanfialten unter eine be»

fonbere ©taatdaufficßt gu ftetteu, fo ift ed, foßte mau
meinen, nicßt ©acße eined großen Serufdberbanbcd,
feine eigenen Serficherungdeiuricßtimgcu außerhalb eined

Sefeßed gu fteßen, bad im Sntereffe bcs ißublifumä
nur ben gehörigen unb georbneten ©nng ber Serfnhcr-
ungSunterneijtnungen anftrebt.

2. Semäß 2trt. 1, 2tbfaß 2, bed eibg. Serficßerungd»
2Iufficßtdgefeßed falten nur „Sereine mit örtlich
befcßränftem ©efcßäftdbetriebe, mie Traufen»
faffen, ©terbebereitte it. f. m." nid)t unter ©taatdaufficßt.
@d ift nun datfadje unb öerrn 8. @<ß- beftend befannt,

baß eingetne Serbaubdunfaßfaffeu uicßt nur ben tofalen
Serbattbd= ©baratter tängft abgeftreift, fonbern auch
eine gange Stenge ißerfonen berficßert ßabett, bie Stießt»
berufdgenoffett finb. diefe Semerfuug trifft indbefon»
bere gegenüber ber Seiten ©cßreitterfaffe in Sttgern gu,
ber meine Sritif bor aßem galt, diefe Serbanbdunfaß»
faffe fäßt baßer uugweifetßaft unter bad Serficßerungd»
Stiifficßtdgefeß. Sie entgießt ficß jebocß ßartnädig ber
©taatdaufficßt, and feinem attberen ©rnnbe, aid bed»

ßatb, meif fie meiß, -baß bad Serficßerungdamt an ißre
©rgattifation unb ißrett ©efcßäftdbetrieb aud gmingen»
ben fad)ticßeit (ßrtiitben erfcßmereube Sebingungen
fteßen müßte, diefer 2tuffaffnng gibt bie Sugerner
©cßrciucrfaffe fetbft mit toaßrßaft öerbtüffenben SBor»
ten 2tndbrud. dad eibgettöffifiße Serficßerungdamt
fißeint in jüngftcr ffcit bott bem feßr begreifließen
SBunfcße befeett gemefen gu fein, fpegieß biefe mitbe
Staffe unter feine amttieße Suge git neßmett. die Sugerner
Sïaffe ift bon biefem SBunfcße nun aßerbingd nießt
erbaut, ©ie feßreibt uämtieß in ißrem teßten ©efcßäftd»
berießte pro 1902/03 hierüber auf Seite 6 unb fotgenbe
wörtlich fotgenbed:

„Ueberbied mar eine 2lngetegenßeit betreffenb bad

eibg. Serficßerungdamt gu befpreeßen unb ein baßeriger
Sefcßluß gu faffen, tuePer tticpë nteittger atd ben felbpf-
llättbtgm, fvrtctt Sortbeftanb unferer ©enoffenf^aft
betraf!" die Sugerner Öaffe erbtieft atfo, wie fie fetbft
mit redjt einbriugtießen SBorten erftärt, in ber ©taatd»
auffießt, b. I). in ber Slnmenbung ber für ben Setrieb batt
Serfperungdauftalten gettenben Sunbedretßtdborftßriften,
eine ©efaßr „für tßren freien, felbftänbigen §ortbeftanb !"

§err 3. ©d). berffhntetgt nicht nur btefe über aße

Siaßen begetthnenben Vorgänge unb Sluöfprü^e ; er futht
fie gegenteitd §u öerbeefen unb bie reißt fatale ©aeßtage gu

©nnften einer Serbanbsunfatltaffe gn berrüefett, bie fteß, ich

toieberhale e§, burch bieStaatdaufficßt, b. h- burth bie Slnmenb-

ung geltettbett bebroßt fteßt.

Öerr 8- ©cß- ßtbt ficß nämlicß in feiner ©irtfenbung fomoßt,
mie nameuttieß muß in ben jeweiligen Serßanbtungen
mit ben Serufdberbänbett, ben 2tnfcßein, aid ob

_

bad

eibgen. Serficßerungdamt mit feinen unb ber mitben
Waffen Seftrebungen fßmpatßifiere. — ©onberbar. Stuf
ber einen .Seite flagt bie Sugerner ©cßreinerfafje, baß
bad Serficßerungdamt ^reißeit ttnb ©etbftänbig»
feit, fo mie ficß eben bie mitben Waffen biefe
beiben dinge im Serficßerungdleben üor»
fte11en, bebroße. Stuf ber anbeut Seite bagegen tobt
ber Scßußpatrott ber ©cßreitterfaffe, unfer öerr 8. ©cß-,
bie ©iufießt ttnb fßmpatßifcße önttung berfetben 2tmtd»

ftette — lueit fie bid anßin ber moßtbegrünbeten Ser»
fließ ung miberftanben ßat, bie ©cßreitterfaffe ber ©taatd»
auffießt gtt unterwerfen! — 9San ftrebt augeufeßeintieß

bitriß plumped Sob üon ber einen Seite unb unbe»

grünbeten dabei bott ber anberen Seite einen ©rfotg
an, ben ber gerabe gefeßtieße 2Beg audfeßtießt. dem
ffmeefe entfpreeßen bie Sttittet: bie maßrßeitdroibrige
ober minbeftend üerbreßte, gmeibeutige unb pßrafenßafte
darftettung bed ©aeßberßatted, üerbunben mit perfön»
ließen 2tudfätten gegen ben unangenehmen tritifer.

SBarum fträuben ^ß eigenttieß bie mitben Waffen
bagegen, baß fie ber eibgenoffifeßeu ©taatdauffießt unter»
ftettt werben? dem „Saien", ttm mit Öerrat 8. @<ß.

gu fprecßeu, ift biefed Serßattert unüerftänbttcß. den
Serbanbdunfattfaffen müßte boeß maßrßaftig bie Stuf»

fießt bed, naeß ber Seßauptung bed öerrit 8- ©cß.
„fßmpatßifierenben, auf ßößerer SBarte fteßenben" Ser»
fießerungdamted, bad ja nur bad feit halb 20 Saßreu
gettenbe 2tufficßtdrecßt anmenbet, gewiß angeneßm fein,
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Ilnfalllmffen schweizer. Kerufsverbiinde.
Antwort an Herrn I. Sch.

Unter der Ueberschrift: „Unfallversicherung
der Berufsverbände, Kritik und Rechtfertig-
ung" (vergleiche Nkr. 46 der .„Illustrierten schweizer.
Handiverkerzeitung") wendet sich Herr I. Sch. in um-
fangreicher Darstellung gegen die Kritik, die ich in
Nr. 42 der „Jllustr. schweizer. Handw.-Ztg." an ein-
zelnen Verbandsunfallkassen zu üben mir erlaubt habe.
Die Einsendung zwingt mich zu einläßlichen Gegen-
bemerkungen. Herrn I. Sch. darf ich die Antwort nur
schuldig bleiben im Hinblicke auf die versteckten und offenen
persönlichen Verdächtigungen, die er bei der Diskussion von
Versicherungsfragen, also gewiß sachlicher Fragen, nicht
verschmäht, wenn es gilt, eigene Blößen zu verdecken. Es
fällt mir nicht ein, mit Herrn I. Sch. darüber zu streiten, ob

gerade er berufen sei, im schweizerischen Unfallversicher-
nngswesen das maßgebende Wort zu führen. Wer, wie

Herr I. Sch., in der Lage ist, zu erklären, „daß die
Verwaltung der Verbandsunfallkassen, die

ja regelmäßig neben der schwierigen Arbeiterversicherung
auch die Einzelversichernng betreiben, ohne Anstand
von intelligenten Handwerkern besorgt wer-
den kann," für den ist diese Frage allerdings müßig.
Aber verwahren muß ich mich nachdrücklich und ein-

für allemal, daß Herr I. Sch. Denjenigen, die seine

Unfallversichernngsbestrebungen zu kritisieren wagen,
kurzerhand niedere Motive unterschiebt, für sich selbst

dagegen, für sein ganzes Thun und Lassen, „ethische"
Beweggründe in Anspruch nimmt.

Zur Sache selbst bemerke ich folgendes:
1. Es ist eine ebenso böswillige wie tendenziöse

Entstellung,—weun..-bohäupter -wird^-daß -meine Kritik
auf Neid und Mißgunst gegenüber den Verbandsunfall-
kästen zurückzuführen sei. Für Neid und Mißgunst
bieten diese Kasten wahrhaftig keinen Raum. — Herr
I. Sch. kennt die Beweggründe meines Handelns ganz
genau. Er weiß, daß ich mich lediglich darüber be-

schwere, daß eine gegenseitige schweizerische Unfallver-
sicherungsanstalt, die seit 10 Jahren unter der Aufsicht
des eidgen. Versicherungsamtes steht und alle Anforder-
ungen der Staatsaufsicht je und je willig erfüllt, zu
ungleichen Bedingungen den Konkurrenzkampf
mit den wilden, d. h. nicht konzessionierten Verbands-
unfallkassen führen muß. Die ungleichen Konkurrenz-
bedingungen liegen eben darin, daß die konzessionierte
Anstalt,Organisation und Geschäftsbetrieb genau gemäß
den strengen Aufsichtsvorschriften einrichten muß, wäh-
rend die wilden Kasten nach ihrem Belieben schalten
und walten und sich um die Vorschriften des Ver-
sichernngsanfsichtsgesetzes keinen Deut kümmern. — Daß
der Schweizer. Gewerbeverein derartige Bestrebungen
im Zeitalter der staatlichen Versichernngsanfsicht zu
fördern wagt, macht natürlich die Sache weder bester,
noch den famosen Wettbewerb lauterer. Wenn der Bund
es vor bald zwei Jahrzehnten für nötig befunden hat,
den Betrieb von Versicherungsanstalten unter eine be-

sondere Staatsaufsicht zu stellen, so ist es, sollte man
meinen, nicht Sache eines großen Bernfsverbandes,
seine eigenen Versichernngseinrichtnngen außerhalb eines
Gesetzes zu stellen, das im Interesse des Publikums
nur den gehörigen und geordneten Gang der Verstcher-
nngsnnternehmungen anstrebt.

2. Gemäß Art. 1, Absatz 2, des eidg. Versicherungs-
Aufsichtsgesetzes fallen nur „Vereine mit örtlich
beschränktem Geschäftsbetriebe, wie Kranken-
kassen, Sterbevereine u. s. w." nicht unter Staatsaufsicht.
Es ist nun Tatsache und Herrn I. Sch. bestens bekannt,

daß einzelne Verbandsunfallkassen nicht nur den lokalen
Verbands-Charakter längst abgestreift, sondern auch
eine ganze Menge Personen versichert haben, die Nicht-
bernfsgenossen sind. Diese Bemerkung trifft insbeson-
dere gegenüber der Neuen Schreinerkaste in Luzern zu,
der meine Kritik vor allem galt. Diese Berbandsunfall-
käste fällt daher unzweifelhaft unter das Versicherungs-
Anfsichtsgesetz. Sie entzieht sich jedoch hartnäckig der
Staatsaufsicht, aus keinem anderen Grunde, als des-
halb, weil sie weiß, daß das Versicherungsamt an ihre
Organisation und ihren Geschäftsbetrieb aus zwingen-
den sachlichen Gründen erschwerende Bedingungen
stellen müßte. Dieser Auffassung gibt die Luzerner
Schreinerkasse selbst mit wahrhast verblüffenden Wor-
ten Ausdruck. Das eidgenössische Versicherungsamt
scheint in jüngster Zeit von dem sehr begreiflichen
Wunsche beseelt gewesen zu sein, speziell diese wilde
Kasse unter seine amtliche Lupe zu nehmen. Die Luzerner
Kasse ist von diesem Wunsche nun allerdings nicht
erbaut. Sie schreibt nämlich in ihrem letzten Geschäfts-
berichte pro 1902/03 hierüber auf Seite 6 und folgende
wörtlich folgendes:

„Ueberdies war eine Angelegenheit betreffend das

eidg. Versicherungsamt zu besprechen und ein daheriger
Beschluß zu fassen, welcher nichts weniger als den selbst-
ständigen, freie« Fortbestand unserer Genossenschaft

betraf!" Die Luzerner Kasse erblickt also, wie sie selbst

mit recht eindringlichen Worten erklärt, in der Staats-
aufsicht, d. h. in der Anwendung der für den Betrieb von
Versicherungsanstalten geltenden Bundesrechtsvorschriften,
eine Gefahr „für ihren freien, selbständigen Fortbestand!"

Herr I. Sch. verschweigt nicht nur diese über alle
Waszeu bezeichuellden Vorgänge und Aussprüche; ersucht
sie gegenteils zu verdecken und die recht fatale Sachlage zu
Gunsten einer Verbandsunfallkasse zu verrücken, die sich, ich

wiederhole es, durch die Staatsaufsicht, d. h. durch dieAnwend-

ung geltender Gesetzesvorschrifte«, bedroht sieht.

Herr I. Sch. gibt sich nämlich in seiner Einsendung sowohl,
wie namentlich auch in den jeweiligen Verhandlungen
mit den Berufsverbänden, den Anschein, als ob das
eidgen. Bersicherungsamt mit seinen und der wilden
Kasten Bestrebungen sympathisiere. — Sonderbar. Auf
der einen.Seite klagt die Luzerner Schreinerkasse, daß
das Bersicherungsamt Freiheit und Selbständig-
keit, so wie sich eben die wilden Kassen diese
beiden Dinge im Versicherungsleben vor-
stellen, bedrohe. Auf der andern Seite dagegen lobt
der Schutzpatron der Schreinerkaste, unser Herr I. Sch.,
die Einsicht und sympathische Haltung derselben Amts-
stelle — weil sie bis anhin der wohlbegründeten Ver-
snchung widerstanden hat, die Schreinerkasse der Staats-
aufsicht zu unterwerfen! — Man strebt augenscheinlich
durch plumpes Lob von der einen Seite und unbe-

gründeten Tadel von der anderen Seite einen Erfolg
an, den der gerade gesetzliche Weg ausschließt. Dem
Zwecke entsprechen die Mittel: die wahrheitswidrige
oder mindestens verdrehte, zweideutige und phrasenhafte
Darstellung des Sachverhaltes, verbunden mit persön-
lichen Ausfällen gegen den unangenehmen Kritiker.

Warum sträuben M eigentlich die wilden Kasten
dagegen, daß sie der eidgenössischen Staatsaufsicht unter-
stellt'werden? Dem „Laien", um mit Herrn I. Sch.

zu sprechen, ist dieses Verhalten unverständlich. Den
Verbandsunfallkasien müßte doch wahrhaftig die Auf-
ficht des, nach der Behauptung des Herrn I. Sch.
„sympathisierenden, auf höherer Warte stehenden" Ver-
sicherungsamtes, das ja nur das seit hald 20 Jahren
geltende Aussichtsrecht anwendet, gewiß angenehm sein,
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borauggefept natürlich, bap biefe ©taatgaufficpt it) r e n
„©efcpäftgbetrieb" niept ftört! Sod) bon einer fioiu
geffionierung will §err 3- ©cp., wie er Kipp itnb Kar
erflärt, niept» wiffen! SSarum, §err 3- Sep., wollen
©te 3pre wilben Waffen, bie jeber „intelligente §attb=
werter" fadjfunbig leiten farm, ftatt Speer, immerpin
nur inbibibuellen ©infiept, niept ber Dbput einer für
Berficperunggan ft alten eigeng gefepaffeueu
Slmtgftelle anbertrauen? — §err 3- ©cp. ift
entfdpieben unbanfbar. ©r bergilt bie ©pmpatpie, welcpe
bag eibg. Berfieperunggamt ipm unb feinen Staffen an=

geblicp entgegenbringt, mit einem Sliiptrauen in bie

Sätigfeit beg Slmteg. Sperr 3- Sep. pält bie eibgett.
©taatgaufficpt gegenüber ben wilben Waffen
nitpt nur für überffüffig, fonbern auep für läftig. @r

rnaept nämlicp bie Staffen barauf aufmerffam, bap
man für bie ©taatgaufficpt notp ©ebüpren
gu begaplen pabe! — Sag nenne icp nun niept blog
ein oberfläcplicpeg, fonbern auep ein uuberantwortlicpeg,
gerabegu gewiffenlofeg Berpalten. ©ewiffenlog ift in
meinen Slugen auep bag, wag matt opne Bot für
frembe Bedjnung aug llnfenutuig tut. — Sperr
3. ©cp. wopnt übrigeng gang in ber Bäpe beg eibgett.
Berficperunggamteg. @r rüptnt fiep, mepr alg nötig,
allentpalben feiner Begiepungen gurn Slrnt. ©g muf;
tprn alfo, wenn er nur bie SBaprpeit fpriept, gemip ein
ßeiepteg fein, eine ©rKärung beg Berficperunggamteg
gu erpalteu, bap biefe Slmtgftelle, tote er behauptet,
„bie Sirffamfeit ber wilben Staffen nur bç=

grüpe". Big Sperr 3- ©cp. biefe ©rKärung beibringt,
bepaupte icp pofitiü, in Uebereinftimmung mit allen
Sapregbericpten beg Berficperunggamteg unb auf ©runb
mir gur Verfügung ftepenber Sofumente beg ge=

panuten Slmteg, bap bie eibg. ^pffitpfghepörbc
bie wilben Staffen grunbfäplicp beritrtciÎt
unb notp nie Slnffattb genommen pat, biefeg
Ürteif ben Sutereffenten gur Stenutuig gu
bringen. Söem eg barau liegt, in biefem fünfte bie wapre
SDMnung beg Berficperunggamteg gu erfapren, ber tnt
allçrbingg gut barau, niept beim Sperrn ißräfibenten
beg ©cpweiger. ©ewerbebereing, fonbern beim eibg.
Berficperunggamte felbft öorgufpreepett.

Strop ber fategorifepett gegenteiligen Bepaugtung
beg Sperrn 3. ©cp. palte icp alfo baran feft, bap feine
eingige Berbanbgunfallfaffe — aug guten ©rünben —
fiep getraut pat, ber Prüfung unb Kontrolle beg

eibgen. Berficperunggamteg fidp gu unterftelten. Siefe
meine Bepauptung belege icp, um Sperrn 3- ©cp- böllig
gu berupigen, mit folgenben 2Borten beg eibgen. Ber=
fttperunggamteg (Sapregbericpt 1901, ©eite XLIX).
„Bocp niept gewagt pgben biefett ©epritt —fid)
unter ©taatgauffitpt gu ftetlen — unb ben Upen
notp bag Beneficium beg Sir t. 1, Ülbfap 2 beg
Sluffitptggefepeg folgettbe Vereine:

„1. Ser Berfidjerunggberein ©t. ©allifcper Bunt?
toebereien (gegrünbet 1878), 2. ber herein feptoeigerifeper
Bîûller (1886), 3, bie Unfall? unb Uranfcnfaffe bee

Baugewerbe in .Qürtcp (1888), 4. ber Berein fepweiger.
Bucpbrucfer (1889), 5. ber llnfalfoerficperungêoerbanb
fepweiger. ©penglermeifter (1890), 6. l'association pour
l'assurance mutuelle des Entrepreneurs et Industriels
du canton de Genève, in ©enf (1891), 7. Hielte Unfall*
faffe fepweiger. ©epreinermeifter (feit 1894), 8. Il Pro-
gresso, società di mutua assicurazione contro gl'In-
fortuni di lavoro, in ßugano (1897).

„Bocp anbere äpntiepe Berufgüereine foften im Be*
rieptgjapre ober feitper entftanben fein, wir fennen nur
bie Slbreffe beg am 12. 3unuar 1902 fonftituierten
UrtfallOerfieperunggOerbanbeg fepweiger. SJÎepgermeifter."

SDie meiften biefer Waffen ftepen meitieg SSiffeng
unter ber Dbput beg £>errn 3- @(p.

§err 3. @cp. poept barauf, bap peute fepon eingelne
witbe Waffen bem Berficperuuggamte ipre Sapregbericpte
einfenben unb bap „alte Waffen biefem Beifpiete gerne
folgen werben, fobalb ein bcgüglicpeg Begepretw gcftellt
wirb." liefen Slugfpruep tut ^err 3-@<p. in bemfelben
Slugenblide, in bem er bepauptet, bie BerbanbgunfalG
faffen fallen niept unter bag Sluffieptggefep, baper auep
niept unter bie Kontrolle beg Berfieperunggamteg. SBürbe
aber bag Stmt bie Bericpte ber wilben Staffen an §anb
ber Sluffieptgborfepriften prüfen unb forrigieren wollen,
fo wäre mtfer .ßerr 3- @ep. gewip ber erfte, ber über
uugefeptiepe ©inmifepung lamentieren würbe. — 3m
übrigen berfepmeigt §err 3- ©cp. — eg papt gu feiner
Äarnpfmeife —, bap bag Berfieperunggamt nur bie
Pleepuuugen ber f ougeffiouierten ©efellfepaften
foutrotliert unb fontrotliereu fann. ®ie @in=

fenbung ber 3upregberi(pte ber wilben Staffen ift baper
böllig wertlog; bag Berfieperunggamt nimmt gu ipneu
feiue Stellung,

3, .6err 3. ©cp, rnaept eg fiep gur befonbereti Sluf=
gäbe, bie wilben Staffen in Drganifation unb @efcpäftg=
betrieb (ilg SJiuftereiurieptungeu pinguftclten. — Sie
mufterpafte Drganifation ber Staffen beftept naep

§errn 3- ©cp- barin, „bap bie pcrftpflieptigeu HJieifter
fiep gufammeufepliepen unb folibarifep paften." Sa=
burep werbe ©ewäpr für bie ßeiftunggfäpigfeit ber
Staffen gçfcpaffen. 3<P hätte eg, bebor iep bie ißubli»
fation beg .perrn 3, ©ep- gelefcn habe, niept für mögliep
gehalten, bap mau folepeg ßeug in bie SBett piuaug
gu fepreiben wagen würbe. Sie SDÎitgtieber ber
Wilben Staffen paften befauutliep niept ein=
mal ..p.er.f öuliip, gefepweige beult folibarifep;
fie pffegc'u" gegéitt'eifg jcgliepe perfönli'epe §aftbarfeit
ber SOtttglieber burep bie ©tatuteu auggufepliepeu.
Slucp bie Hîaepfcpuppfliept ift bietfaep leine unbefepränlte.
Sag gange finaugielle (hebarcu ber wilben Staffen fteHt
alfo bon Slufaug au auf bag Berbaubgbermögeu
(Brämieu, abgügliep Berwaltuuggfofteu) ab. @ erabe in
biefer Drganifation liegt nun augenfepeinliep eine ©efapr
für bie ßeiftunggfäpigfeit ber Staffen. 3pt'e SOtittel finb
befepräuft, 3ln bie uueutbeprtiepe Bififenteilung, b. p.
an Büefberficperitng, fann feine biefer Waffen benfeu,
auep biejertigeu niept, bie für gröpere Summen ©inget=
unfallberfieperung gewäpren. Ser SBert ber Berficper=
ung liegt nun aber gerabe barin, bap bie Berfieperten
niept nur gegen bie maprfcpeinlicpen, fonbern überpaupt
gegen bie mogliepen ©beutualitäteu gebeeït finb.

§err 3- ©cp. erflärt, „eg fei peute uitwiberlegbar,
bap bie wilben Staffen ipreit HJiitgliebern Borteile ge=
wäpreu, bie ipneu burep feiue Berfieperuugg=
gefellfcpaft geboten werben fönnten." Sie
Borteile liegen uaep ber DJt'eiuung beg fperrn 3- @ip.
in ben billigen Brämieu unb in ber billigen
BerwaIlling. — Bicptig ift tum, bap bie wilben
Staffen bei iprer ©rüttbung rneift fo niebrige Bi'ämietu
fäpe in Slugfiept genommen pabeu, bap feiue fou=
geffionierte Berfieperuugggefellfepaft babei pätte bc=

ftepen fönueu. 3tur fo finb bie meiften ©rünbungeit
erflärlicp ; bie Htitglicber fiepen fiep burep bie in 3lug=
fiept geftetlte billige B^hmie blettben. 3tun ift aber
Satfacpe, bap bie meiften biefer Waffen fiep in ber
gwlgegeit gu Brämienerpöpitugeit gegwungen fapen unb
peute bielfad) B^ämienfäpe aufweifen, welcpe biejenigeti
ber fongeffiouierten ©efellfcpaften überfteigen. Siefe
Bemerfung gilt ingbefonbere gegenüber jenen Waffen,
bie eine ©iupeitgprämie borfepen. §ier begaplt
eine Beipe bon Berufggenoffett eine für ipr Bififo gu
pope Bwmie,
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vorausgesetzt natürlich, daß diese Staatsaufsicht ihren
„Geschäftsbetrieb" nicht stört! Doch von einer Kon-
zessionierung will Herr I. Sch., wie er klipp und klar
erklärt, nichts wissen! Warum, Herr I. Sch., wollen
Sie Ihre wilden Kassen, die jeder „intelligente Hand-
werker" sachkundig leiten kann, statt Ihrer, immerhin
nur individuellen Einsicht, nicht der Obhut einer für
Versicherungsanstalten eigens geschaffenen
Amtsstelle anvertrauen? — Herr I. Sch. ist
entschieden undankbar. Er vergilt die Sympathie, welche
das eidg. Verstcherungsamt ihm und seinen Kassen an-
geblich entgegenbringt, mit einem Mißtrauen in die

Tätigkeit des Amtes. Herr I. Sch. hält die eidgen.
Staatsaufsicht gegenüber den wilden Kassen
nicht nur fur überflüssig, sondern auch für lästig. Er
macht nämlich die Kassen darauf aufmerksam, daß
man für die Staatsaufsicht noch Gebühren
zu bezahlen habe! — Das nenne ich nun nicht blos
ein oberflächliches, sondern auch ein unverantwortliches,
geradezu gewissenloses Verhalten. Gewissenlos ist in
meinen Augen auch das, was man ohne Not für
fremde Rechnung aus Unkenntnis tut, — Herr
I. Sch. wohnt übrigens ganz in der Näh? des eidgen.
Versicherungsamtes. Er rühmt sich, mehr als nötig,
allenthalben seiner Beziehungen zum Amt. Es mus;
ihm also, wenn er nur die Wahrheit spricht, gewiß ein
Leichtes sein, eine Erklärung des Versicherungsamtes
zu erhalten, daß diese Ämtsstelle, wie er behauptet,
„die Wirksamkeit der wilden Kassen nur be-
grüße". Bis Herr I. Sch. diese Erklärung beibringt,
behaupt? ich positiv, in Uebereinstimmung mit allen
Jahresberichten des Versicherungsamtes und auf Grund
mir zur Verfügung stehender Dokumente des ge-
Nannten Amtes, daß die eidg. .Unfsichtsbehörde
die wilden Kassen grundsätzlich verurteilt
Nnd noch nie Anstand genommen hat, dieses
Ärteif den Interessenten zur Kenntnis zu
bringen. Wem es daran liegt, in diesem Punkte die wahre
Meinung des Äersicherungsamtes zu erfahren, der tnt
allerdings gut daran, nicht beim Herrn Präsidenten
des Schweizer. Gewerbevereins, sondern beim eidg.
Versicherungsamte selbst vorzusprechen.

Trotz der kategorischen gegenteiligen Behauptung
des Herrn I. Sch. halte ich also daran fest, daß keine

einzige Verbandsunfallkasse — aus guten Gründen —
sich getraut hat, der Prüfung und Kontrolle des

eidgen. Versicherungsamtes sich zu unterstellen. Diese
meine Behauptung belege ich, um Herrn I. Sch. völlig
zu beruhigen, mit folgenden Worten des eidgen. Ver-
sicherungsamtes (Jahresbericht 1901, Seite XI.1X).
„Noch nicht gewagt haben diesen Schritt —sich
unter Staatsaufsicht zu stellen — und benutzen
noch das Beneficium des Art. 1, Absatz 2 des
Aufsichtsgesetzes folgende Vereine:

„1. Der Versicherungsverein St. Gallischer Bunt-
Webereien (gegründet 1878), 2. der Verein schweizerischer
Müller (1886), 3, die Unfall- und Krankenkasse der
Baugewerbe in Zürich (1888), 4. der Verein schweizer.
Buchdrucker (1889), 5. der Unfallversicherungsverbaud
schweizer. Spenglermeister (1890), 6. l'ussoàtiou pour
I'assuruuee mutuelle àes ÌZutl-spreueurs et luäustriels
à eautou «le keuève, in Genf (1891), 7. Neue Unfall-
kasse schweizer. Schreinermeister (seit 1894), 8. U Uro-
Zres80, sooietà <ll mutuu usÄouruziioue eoutro pllln-
kortuui «ll luvoro, in Lugano (1897).

„Noch andere ähnliche Berufsvereine sollen im Be-
richtsjahre oder seither entstanden sein, wir kennen nur
die Adresse des am 12. Januar 1902 konstituierten
Unfallversicherungsverbandes schweizer. Metzgermeister."

Die meisten dieser Kassen stehen meines Wissens
unter der Obhut des Herrn I. Sch.

Herr I. Sch. pocht darauf, daß heute schon einzelne
wilde Kassen dem Versicherungsamte ihre Jahresberichte
einsenden und daß „alle Kassen diesem Beispiele gerne
folgen werden, sobald ein bezügliches Begehren'gestellt
wird." Diesen Ausspruch tut Herr I. Sch. in demselben
Augenblicke, in dem er behauptet, die Verbandsunfall-
lassen fallen nicht unter das Aufsichtsgesetz, daher auch
nicht unter die Kontrolle des Versicherungsamtes. Würde
aber das Amt die Berichte der wilden Kassen an Hand
der Aufsichtsvorschriften prüfen und korrigieren wollen,
so wäre unser Herr I. Sch. gewiß der erste, der über
ungesetzliche Einmischung lamentieren würde. — Im
übrigen verschweigt Herr I. Sch. — es paßt zu seiner
Kampfweise —, daß das Versicherungsamt nur die
Rechnungen der konzessionierten Gesellschaften
kontrolliert und kontrollieren kann. Die Ein-
sendung der Jahresberichte der wilden Kassen ist daher
völlig wertlos; das Versichernugsamt nimmt zu ihnen
keine Stellung.

3, Herr I. Sch. macht es sich zur besonderen Auf-
gäbe, die wilden Kassen in Organisation und Geschäfts-
betrieb als Mustereinrichtungen hinzustellen. — Die
musterhafte Organisation der Kassen besteht nach

Herrn I. Sch. darin, „daß die haftpflichtigen Meister
sich zusammenschließen und solidarisch hasten." Da-
durch werde Gewähr für die Leistungsfähigkeit der
Kassen geschaffen. Ich hätte es, bevor ich die Publi-
kation des Herrn I, Sch. gelesen habe, nicht für möglich
gehalten, daß mau solches Zeug in die Welt hinaus
zu schreiben wagen würde. Die Mitglieder der
wilden Kassen haften bekanntlich nicht ein-
mal,p.ersöulich, geschweige denn solidarisch;
sie pflegen' gegenteils jegliche persönliche Haftbarkeit
der Mitglieder durch die Statuten auszuschließen.
Auch die Nachschußpflicht ist vielfach keine unbeschränkte.
Das ganze finanzielle Gebaren der wilden Kassen stellt
also von Anfang au auf das Verbaudsvermögen
(Prämien, abzüglich Verwaltungskosten) ab. Gerade in
dieser Organisation liegt nun augenscheinlich eine Gefahr
für die Leistungsfähigkeit der Kassen. Ihre Mittel sind
beschränkt, An die unentbehrliche Risikenteilung, d. h.
an Rückversicherung, kann keine dieser Kassen denken,
auch diejenigen nicht, die für größere Summen Einzel-
Unfallversicherung gewähren. Der Wert der Versicher-
UUg liegt nun aber gerade darin, daß die Versicherten
nicht nur gegen die wahrscheinlichen, sondern überhaupt
gegen die möglichen Eventualitäten gedeckt sind.

Herr I. Sch. erklärt, „es sei heute unwiderlegbar,
daß die wilden Kassen ihren Mitgliedern Vorteile ge-
wahren, die ihnen durch keine Bersicherungs-
gesellschaft geboten werden könnten." Die
Vorteile liegen nach der Meinung des Herrn I. Sch.
in den billigen Prämien und in der billigen
Verwaltung. — Richtig ist nun, daß die wilden
Kassen bei ihrer Gründung meist so niedrige Prämien-
sätze in Aussicht genommen haben, daß keine kon-
zessiouierte Versicherungsgesellschaft dabei hätte be-
stehen können. Nur so sind die meisten Gründungen
erklärlich; die Mitglieder ließen sich durch die iu Aus-
ficht gestellte billige Prämie blenden. Nun ist aber
Tatsache, daß die meisten dieser Kassen sich in der
Folgezeit zu Prämienerhöhungen gezwungen sahen und
heute vielfach Prämiensätze aufweisen, welche diejenigen
der konzessionierten Gesellschaften übersteigen. Diese
Bemerkung gilt insbesondere gegenüber jenen Kassen,
die eine Einheitsprämie vorsehen. Hier bezahlt
eine Reihe von Berufsgenossen eine für ihr Risiko zu
hohe Prämie.
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IXnb nun bie bittige Sermattuug. Sa nadj |jerrn
3- ©dp bie mitben Staffen „ ohne ülnftanb bon intetti»
genten fpanbmerfern geleitet merbett tonnen", fottte man
atterbingg ermatten bürfeu, baff bie Sermattunggfofien
ber mitben Waffen ftcE) auf ein SJiiuimnin befd)räufett
mürben. Siefe Soraugfe|itug getjt jebod) fetjt. Sie Se=

fjauptung bes .fperru 3. ©et)., „baff fid) bie Serruattung
biefer Waffen fetjr bittig geftatte," ift mteberttm unmatjr.
— Sie bon S?errn 3. ©dp patrouifierte Sugerner
©chreinerfaffe, bie fid) butd) bag SJiittet ber greffe
beim 5ßitbtifum atg gemeittuü|iger, mot)ttätiger
SB er ein einführt, toeift au Setriebgfpefeu für baè ©e=

fdjäftöjabr 1902/03 bet einer fßrämieneinnahme bon
gr. 86,049.76 einen ©efamtbetrag bon gr. 10,543.20

12,25 % auf. 2lu Honoraren t)at bie @d)reiner=
faffe für bie gleiche .geit begat)lt grauten 8785. 60
10,21 ®/o ber ißrämieneinuahtne.

Sefanutltcf) beforgt nunmehr aitd) ber Sorftanb
beg ©chmeiger. ©emerbebereittg bie Sermattung bon
Serbanbgunfattfaffeu. Ser Sorftanb (äfft fid) hierfür
mit 10 7« ber Sßrnmieueiuuahme eutfd)äbigen. 2lug
biefem Setrage fotten „bie 2t ug g ab en für ben
teitenben Serbanbgborftaub, fürSrudfadfett tc.
beftritten merben. Sieg fiub aber noch nicht alte Ser=
maltunggauggabeu. SBer begahtt bie übrigen ©pefett?

7err 3. ©dp bezeichnet ben ©pefeufah bon 10 7»
atg „©etbftfoften", fo bah bem ©emerbeberein atg
fotehem tein ©eminn berbteibe. Sil) gtaube bag gerne
unb ftette nur feft, bah nuch bie Sätigfeit beg Sot=
ftanbeg beg ©djmeiger. ©emerbebereing nicht um ©otteg=
lohn gemährt mirb, fottbern bezahlt fein mill, hieran
fißjjt fid) gemih fein ättenfdp fobatb man bar auf
bergitet, ben berfidjeruuggbebürftigeu Se=
,p,u,fSipe,t,bäg„b.eiL.bie Xdttg f ei t beg Sorftaubeg
atg aug „etij'ifch'en" Semeggrüttb'en entfprin*
geub hinguftelteu.

2ln fjanb ber Seridfte beg eibg. Serfichernnggamteg
fann nun jebermaun feftftetten, bah feine einzige
fongeffioitiertefd)meig. Uttf atlber fid)er ungg=
gefettfdjaft au Sermattunggfofien bie bor
befprod)eueu ©pefeufä^e aufmeift. Siefe ©ä^e
ltmfaffeu, mol)tberftanbcn, feine Organifationgfoftcn ttttb
Stgenturprobifioncn — unb fetbfiberftänbtid) nitd) nicht
bie für bie ©taatgauffidjt aufgumcnbenbeit „täftigen"
©ebühren. — Sen Serufgberbänbcit, bie fich nfg Serein
berfichern motten, flehen, neben 2tftiengefettfd)aften, heute
gmei fongeffiouierte g eg euf eilige Uufattberfidjerungg»
gefc[[fd)afteu gur Serfügung. Sie gegenfeitigen Stnflatlen
ftreben befanuttief) feinen ©eminn au. Sie arbeiten
augfd)tiehtich int 3ntereffe ihrer Stiitgtieber ttnb bieten
ihren Serftdjerten atg fongeffiouierte Serbänbe alte
©ernähr für einen richtigen, bett ©efe|egborfdjriften enU
fpredfenben ©efchäftgbetrieb. Sittel) bie Sermattung ber
gegenfeitigen fongeffio nier ten 2tnftatten barf fid)
fetjen laffett. @o fegen fich beifpietgmeife Sireftiong=
fomitee unb Sermattunggrat ber Sperm 3. ©dp fo
mihbetiebigen „§elbetia" aug „Seuten" (mie fich
Sperr 3- Set), augbrüdt) gufammen, bie für bie Ser»
ficheruttggbebürfniffe unfereg Sattbeg ein offeneg Singe
haben. — Stud) bag ©efd)äftggebaren ber fongeffio»
ttierten ©efetlfchaften, bag ebenfattg ber ftaat-
liehen Kontrolle unterliegt, t)ätt nid)t nur jeben
Sergleid) mit ber ©efdjâftgpraçig ber mitben Waffen
aug'; eg ftelft tatfäcljficf) fogar biet höher. §err 3- ©dp
erftärt, bah bie mitben Waffen „met)r atg 98 7° ber
Unfälle ohne Stnftanb ertebigt haben." Sttfo 2 7«
(Srogent) fämtticher Unfätte mürben bean»
flau bet. ifttn ift Satfadje, bah eine gange SReilfe

fongeffionierter Serfitherungganftatten bett bon ben

mitben Waffen auggemiefenen Sßrogentfah beanftaubeter
Unfälle bei meitem nicht erreicht. Sie „.ffetbetia", fchmeig.
Unfatt= unb .)3aftpftid)t=Serfid)erungganftatt, in 3ürtd),
meift beifpietgmeife für bag ©efchäftgjat)r 1902 an be=

anftanbeteu Unfällen 2,015 7»<» (Sßromitte) auf. —
3d) begreife nun bottfommen, marum ber Sunbeg»
rat bor menigen Sagen ben Sefdftuh ge=
f ah t unb in alten Leitungen pubtigiert
hat, bah bie fämttid)en fchmeigerifchen ®e=
richte füuftighin auch bie gegen bie wilbeit
Äctffeii auggefättten Serfi<herunggurteite bem
eibg. Serficheritnggamte guguftetten hebert-
Offenbar £)attbelt eg fich nicht barum, bah bag Ser=
fidjerituggamt bie „SBirffamfeit" ber mitben Waffen

„nur begrühett fotte", fonbern um etmag gang anbereg.
2tad) ber berbtüffenben SJÎitteitung beg §errn 3- ©ch-
über bie horrettbe $aht ber bon ben mitben Waffen
bcauftanbeten Unfälle ift eg atterbingg bringenb geboten,
bag ©efchäftggebareir ber mitben Waffen bon Stmteg

mcgett ittg Stuge gu faffen.
@o ftel)t eg in Sat unb SBahrheit mit ben Sorteiten

ber mitben Staffen, bie nach öer leichtfertigen Sel)aup=
tung beg fperru 3- @d). bon fetner fongeffionierten
Serficherungganftatt gemährt merbett fönnen. @g miber=

ftrebt mir, btefeu Satfachen perfönticfie Semerfungen
beigitfügeu. §err 3- ©et), mitt ja auch nicht betehrt
merbett. @g hmtbett fich für ihn btog barum, um jeben
Steig bie bortjanbeneu mitben Staffen über Staffer gu hatten
unb neue Serbänbe ittg Seben gu rufen, gu biefem
gmede muff matt atterbingg einen ÜJtut befipett, um ben

§err 3- @d). nicht gu beneiben ift.
4. ÜDtit groher ©enugtuung hätte ich bie Slugfütp

ruugett getefeu, mit betten fich Öerr 3- ©dp gegen meine
Stritif ber tfürdjer Saugemerbefaffe unb ber Sugerner
©chreinerfaffe menbet — metttt bie bott .fferrtt 3- @d).
berührten fragen nicht fo bitter ernfte mären. — Sperr
3- ©ch- fchüttelt bie Saugemerbefaffe bon feinen Sod=
fdjühetr unb gmar in ber ,jpauotfad)e aug ©rünben, bie
in ffachfreifen Slopffchüttetn berantaffeit müffen. Ser
Umftattb, bah bie Saugemerbefaffe aud) gegen Stranfl)eit
berfichert, fann für bett ©efchäftgbetrieb boch nur bon
Sorteit feilt. Sie l'lnftatt ift ber fchmierigen Aufgabe
enthoben, in gmeifettjaften gälten ben ©ntfeheib .beg

Sichterg betrüber attgurufett, ob ein Unfall ober eine

Straufheit bortiege. ©ettatt bagfetbe gilt bon ber Se=

mättgeluttg beg ëerr it 3. ©dp, bah bie Saugemerbefaffe
aud) Sidjtbetriebgunfälte bede. Such biefe ©iitrichtuug
erleichtert bett ©efchäftgbetrieb, meit eg befaunttidj häufig
fchmer fällt, feftguftetlert, ob ein Unfall in ober auher
bem Setriebe fich gttgetragen l)ctt. ©itbtich menbet fid)
.fperr 3- ©dp bon ber Saugemerbefaffe ab, „meit fie
nicht nur 2tnge£)örige ein eg Serttfeg, fonbern berfdjie»
bener mit faft ebenfo berfd)iebeneu ©efahrettflaffett
berfichere." 3d) bermag biefe Segrünbung nicht gu
berftet)en. Ober meiff bietteicht §err 3- ©dp nicht, bah

auch Angehörige ein unb begf etbeit Serufeg (g. S.
ein Saufpengter unb eine Sampenfabrif, metche beibe

bei ber Uttfallfaffe fchmeig. ©pengtermeifter berfichert
fittb) bie benfbar berfchiebettften ©efahrett aufmeifen.
Unb meifj 7err 3- ©ch- meiter nicht, bah nuch bie Sin

gerner ©chreinerfaffe berfdjiebene ©efahrenftaffen fennt
(in ber Slo[teftiD=Unfa[[berfid)erung 15—60 7«« Öeg

3ahregtohneg unb in ber ©inget=Unfattberficherung
3—20 "/oo beg Serficherunggfapitatg) ©inb bag etma
feine berfchiebenen ©efahrenftaffen

äKit fchmeren Sormürfen bebacht Sperr 3- ©ch- öie

tritif, bie id) an ber Sugerner ©chreinerfaffe geübt
habe. „Oberflächliche unb gemiffentofe Slritif", „un=
lauterer SBettberoerb", „ftrafbare .gartblung" tc.-, finb
bie fräftigen Söorte, mit betten §err 3. ©ch- meine un=
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Und nun die billige Verwaltung. Da nach Herrn
I. Sch. die wilden Kassen „ohne Anstand von intelli-
genten Handwerkern geleitet werden können", sollte man
allerdings erwarten dürfen, daß die Verwaltungskosten
der wilden Kassen sich ans ein Minimum beschränken
würden. Diese Voraussetzung geht jedoch fehl. Die Be-
hauptung des Herrn I. Sch., „daß sich die Verwaltung
dieser Kassen sehr billig gestalte," ist wiederum unwahr.
— Die von Herrn I. Sch. patronisierte Luzerner
Schreinerkasse, die sich durch das Mittel der Presse
beim Publikum als gemeinnütziger, wohltätiger
Verein einführt, weist an Betriebsspesen für das Ge-
schäftsjahr 1902/03 bei einer Prämieneinnahme von
Fr. 86,049.76 einen Gesamtbetrag von Fr. 10,343.20
— 12,25 "/» auf. An Honoraren hat die Schreiner-
kasse für die gleiche Zeit bezahlt Franken 8785. 60 —
10,21 's » der Prämieneinnahme.

Bekanntlich besorgt nunmehr auch der Vorstand
des Schweizer. Gewerbevereins die Verwaltung von
Verbandsunfallkassen. Der Vorstand läßt sich hierfür
mit 10 V« der Prämieneinnahme entschädigen. Aus
diesem Betrage sollen „die Ausgaben für den
leitenden Verbandsvorstand, für Drucksachen u.
bestritten werden. Dies sind aber noch nicht alle Ver-
waltungsausgaben. Wer bezahlt die übrigen Spesen?

Herr I. Sch. bezeichnet den Spesensatz von 10 ''/<>

als „Selbstkosten", so daß dem Gewerbeverein als
solchem kein Gewinn verbleibe. Ich glaube das gerne
und stelle nur fest, daß auch die Tätigkeit des Vor-
standes des Schweizer. Gewerbevereins nicht um Gottes-
lohn gewährt wird, sondern bezahlt sein will. Hieran
stößt sich gewiß kein Mensch, sobald man darauf
verzichtet, den versichernugsbedürftigen Be-
Mj.s-vâbknày...d,ie Tätigkeit, des Vorstandes
als aus „ethischen" Beweggründen entsprin-
gend hinzustellen.

An Hand der Berichte des eidg. Versichernngsamtes
kann nun jedermann feststellen, daß keine einzige
konzessionierte sch w ei z. Unfallver fiche rungs-
gesellschaft an Verwaltungskosten die vor-
besprochenen Spesensätze aufweist. Diese Sätze
umfassen, wohlverstanden, keine Organisationskosten und
Agenturprovisionen — und selbstverständlich auch uicht
die für die Staatsaufsicht aufzuwendenden „lästigen"
Gebühren. — Den Berufsverbänden, die sich als Verein
versichern wollen, stehen, neben Aktiengesellschaften, heute
zwei konzessionierte gegenseitige Unfallversicherungs-
gesellschaften zur Verfügung. Die gegenseitigen Anstalten
streben bekanntlich keinen Gewinn an. Sie arbeiten
ausschließlich im Interesse ihrer Mitglieder und bieten
ihren Versicherten als konzessionierte Verbände alle
Gewähr für einen richtigen, den Gesetzesvorschriften ent-
sprechenden Geschäftsbetrieb. Auch die Verwaltung der
gegenseitigen konzessionierten Anstalten darf sich

sehen lassen. So setzen sich beispielsweise Direktions-
komitee und Verwaltungsrat der Herrn I. Sch. so

mißbeliebigen „Helvetia" aus „Leuten" (wie sich

Herr I. Sch. ausdrückt) zusammen, die für die Ver-
sicherungsbedürfnisse unseres Landes ein offenes Auge
haben. — Auch das Geschäftsgebaren der konzessiv-
nierten Gesellschaften, das ebenfalls der staat-
lichen Kontrolle unterliegt, hält nicht nur jeden
Vergleich mit der Geschäftspraxis der wilden Kassen
aus ; es steht tatsächlich sogar viel hoher. Herr I. Sch.
erklärt, daß die wilden Kassen „mehr als 98 "/» der
Unfälle ohne Anstand erledigt haben." Also 2°/«
(Prozent) sämtlicher Unfälle wurden bean-
standet. Nun ist Tatsache, daß eine ganze Reihe
konzessionierter Versicherungsanstalten den von den

wilden Kassen allsgewiesenen Prozentsatz beanstandeter
Unfälle bei weitem nicht erreicht. Die „Helvetia", schweiz.
Unfall- lind Haftpflicht-Versicherungsanstalt, in Zürich,
weist beispielsweise für das Geschäftsjahr 1902 an be-
anstandeten Unfällen 2,015 °/oo (Promille) auf. —
Ich begreife nun vollkommen, warum der Bundes-
rat vor wenigen Tagen den Beschluß ge-
faßt und in allen Zeitungen publiziert
hat, daß die sämtlichen schweizerischen Ge-
richte künftighin auch die gegen die wilden
Kassen ausgefällten Versicherungsurteile dem
eidg. Versicherungsamte zuzustellen haben.
Offenbar handelt es sich nicht darum, daß das Ver-
sicheruugsamt die „Wirksamkeit" der wilden Kassen

„nur begrüßen solle", sondern um etwas ganz anderes.
Nach der verblüffenden Mitteilung des Herrn I. Sch.
über die horrende Zahl der von den wilden Kassen
beanstandeten Unfälle ist es allerdings dringend geboten,
das Geschäftsgebaren der wilden Kassen von Amtes
wegen ins Auge zu fassen.

So steht es iu Tat und Wahrheit mit den Vorteilen
der wilden Kassen, die nach der leichtfertigen Behaup-
tung des Herrn I. Sch. von keiner konzessionierten
Versicherungsanstalt gewährt werden können. Es wider-
strebt mir, diesen Tatsachen persönliche Bemerkungen
beizufügen. Herr I. Sch. will ja auch nicht belehrt
werden. Es handelt sich für ihn blos darnm, um jeden
Preis die vorhandenen wilden Kassen über Wasser zu halten
und neue Verbände ins Leben zn rufen. Zu diesem

Zwecke muß man allerdings einen Mut besitzen, um den

Herr I. Sch. nicht zu beneiden ist.
4. Mit großer Genugtuung hätte ich die Ausfüh-

rungen gelesen, mit denen sich Herr I. Sch. gegen meine
Kritik der Zürcher Baugewerbekasse und der Lnzerner
Schreinerkasse wendet — wenn die von Herrn I. Sch.
berührten Fragen nicht so bitter ernste wären. — Herr
I. Sch. schüttelt die Baugewerbekasse von seinen Rock-
schößen und zwar in der Hauptsache aus Gründen, die
in Fachkreisen Kopfschütteln veranlassen müssen. Der
Umstand, daß die Baugewerbekasse auch gegen Krankheit
versichert, kann für den Geschäftsbetrieb doch nur von
Vorteil sein. Die Anstalt ist der schwierigen Aufgabe
enthoben, in zweifelhaften Füllen den Entscheid «des

Richters darüber anzurufen, ob ein Unfall oder eine

Krankheit vorliege. Genau dasselbe gilt von der Be-
mängelung des Herrn I. Sch., daß die Baugewerbekasse
auch Nichtbetriebsunfälle decke. Auch diese Einrichtung
erleichtert den Geschäftsbetrieb, weil es bekanntlich häufig
schwer fällt, festzustellen, ob ein Unfall in oder außer
dem Betriebe sich zugetragen hat. Endlich wendet sich

Herr I. Sch. von der Baugewerbekasse ab, „weil sie

nicht nur Angehörige eines Berufes, sondern verschie-
dener mit fast ebenso verschiedenen Gefahrenklassen

versichere." Ich vermag diese Begründung nicht zu
verstehen. Oder weiß vielleicht Herr I. Sch. uicht, daß

auch Angehörige ein und desselben Berufes (z. B.
ein Bauspengler lind eine Lampenfabrik, welche beide

bei der Unfallkasse schweiz. Spenglermeister versichert

sind) die denkbar verschiedensten Gefahren aufweisen.
Und weiß Herr I. Sch. weiter nicht, daß auch die Lu-

zerner Schreinerkasse verschiedene Gefahrenklassen kennt

(in der Kollektiv-Unfallversicherung 15—60 "/oo des

Jahreslohnes und in der Einzel-Unfallversicherung
3—20 "/oo des Versicherungskapitals)? Sind das etwa
keine verschiedenen Gefahrenklassen?

Mit schweren Vorwürfen bedacht Herr I. Sch. die

Kritik, die ich an der Luzerner Schreinerkasse geübt
habe. „Oberflächliche und gewissenlose Kritik", „un-
lauterer Wettbewerb", „strafbare Handlung" u., sind
die kräftigen Worte, mit denen Herr I. Sch. meine un-
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angeneljme fêritif 51t befeittgen fjofft, — äöorin liegt
meine ftrafbare fpanbtuug? 3d) Cjabe ber Sugenter
Sdjreinerfaffe borgeworfen, bah fie ihren @efd)äft§»
betrieb auf@runblagc einer unrichtigen 33i

tang fortfeije. Siefen Vorwurf begrünbete id) bamit,
bah bieSd)reinerfaffeil)reSchabeud refer be,
b. h- bie SReferbe für unertebigte Unfälle in
ber le|ten 3 a b r e s r e et) n u u g bewußt b u r et) a u y

ungettügeitb beftettt f)abe. SieSatfad)e fclbft
fann fperr 3- ©cl). nicht in Slbrebe ft et ten, weit
ja bie fftedjuungyrebiforeu ber Schreinerfaffe wörtlich
folgenbey erftären: „Ser Äaffafatbo beträgt bei S(bfc£)(ufi
ber Sed)nung nur nod) $r. 75.10 unb bie für un=

ertebigte Unfälle eingefefsten ffr. 1900 bürften itod) mit
einer bebeutenbeu Summe überfdjritten merben."

(Segen meine tritif menbet nun |)err 3. Sd). ein,
bah bie@d)reinerfäffe über einen Seferbefoitby berfüge nitb
bah to 33eric£)tëjat)re biefem ywnbd meitere fjr. 4000
gugefûgt rnorben feien. § e r r • 3- @d). b e r f d) m e i g t
nun aber, bah nach SR abgebe b cy § 14 ber
Statuten ber Sehr ciiterfaffe bem 9Î e f e r b e

fonbd «Itter ollen llmftänben ein Vetrag bon 5 %
ber fßrämi en einnähme gugefüf)tt werben
tttufjte. ©r berfd) weigt weiter, bah bie Schreiner»
taffe ein Sefigit aitf (Srunb 11)rcr Statuten
(§14) noch nicht anê bemSeferbefoubdbeden
barf, weit bief er ffottbd noch n i et) t 50 % ber
3 a h r e 0 p r äm i e üb erfteig t. Ser Schreinerfaffe waren
ettfo bie fpänbe gebitnben. Sie hätte nach § 13 ihrer Sta»
tuten einen 9Î ad) fd)b h einforberu müffeu. Sie S äffe
hat e-5 nicht getan, fonbern borgegogen, bie
Schabendref erbe ungenügenb gu beftetten
nitb baburd) ben SCnfcbjein git erwedeu, bah
ihre unerledigten Verpflichtungen a it y Uit
fätten einen minimen Setrag a u y m a d) eu,
einen Setrag, ber nach ber beftimmteu ©r
Harting ber Äontrottftette in 3Sirflid)feit
bebeittenb überfchritten wirb unb, wie id) ge=

geigt habe, aud ben Stitteln be» fReferbefonbd
nicht gebedt werben fann. Sie Schreinerfaffe
ftelft natürlich nicht an, im Jtonfurrengfampfe auf ihren
Seferbefonbd angelegentlich hinguweifen. Sabott, berh

bie mirflidje Sage ber ßaffe infolge ber gerügten SL)?a=

niputatioiten ber fehl eiert ift, hat natürlich auch ^
„intelligente fpanbwerter" feine Sthnnitg.

3ch fjroteftiere hiermit in eitler 3'orrn gegen bie

itnqitalifigierbareit Sludfällc bed Gerrit 3- @d)- ©iue
ungehörige S?ad)enfd)aft, bie unter ber £jcrrfd)aft bey

Verfid)eritiigdauffid)tdgefehed nicht ohne folgen bliebe,
liegt atterbingy bor. Iber nicht id) bin ihr Urheber,
fonbern bie Sttgerner Schreinerfaffe.

Slngefichtd biefer Satfachen ift bad Verhalten bey

fperrit 3- @d)., bem natürlich alte biefe Verlfättniffe,
namentlich auch bie ftatutarifdje ©ebunbenheit bed

Seferbefoitby ber Schreinerfaffe, heftend befannt finb,
einfach unqitatifigierbar. Sein Slitdfpritch, bah bie

Sugerner Schreinerfaffe „heute fetjr gut marfdjiert",
fejjt feinem gangen ©elaborate bie Äroite auf. Stau
fragt fid) unmillfürtid), ob tperr 3- @d). fotd)e Sßorte

gu fd)reiben wagt and llufenntuiy ober in wirtlicher
ftemttniy bey etemeutarfteu Verficherungdgrimbfahed,
bah jebey eingetue Sed)ititngdjahr für bie
Sedan g ber in biefer tßeriobe en t ft an be neu
Vcrpf tichtungen audreicheube Stittet b e f d) a f=

fen muh, feinedfatld fünf tige 3at)re betaften
bar f. 3w befteu fÇalle hat fid) (perr 3- @<h- — freilich
ltuubtigerweife — barüber grünblich aiiygewiefeit, bah
er bon ber Verwaltung einer Unfallberficherungdanftalt
nichts berfte()t. £>err 3- @<h- ift atterbings anberer Stein»

ung. ©r fpeubet fid) bay ©igeutob, bah «er bitreh feinen
©iugriff nicht nur bie 3ntereffen ber Verbanbdmitgtieber,
fonbern auch to Versicherung im allgemeinen itt hohem
Stahe gefördert habe!!"

5. lieber bie ffiitanglage anberer wilben Staffen habe
ich m<ht, wie Sperr 3- ©d). bargitlegen beliebt, felbftänbig
referiert. 3d) habe mid) in ber £>auptfad)e darauf be=

fchränft, bie Sliiyfiihrnngen ber Schreinerfaffe aitd ihrem
©efd)äftdberid)te pro 1902/3

'

wörtlich 3a reprobugieren.
Sie Quelle, aits ber id) gefd)öpft habe, ift alfo gewif)
auch für fperrti 3- ©dp unberbäd)tig.

0. §err 3- @d). fteltt mit ©euitgtuung feft, bah
im Saufe ber 3«hrc nur eine Serba 11bsmt fa lita ffe in
Siquibation getreten fei unb gwar bie urfpriingtiche
Schreinerfaffe, bie id), nach Slusfage bed §errn 3. @<h-,
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angenehme Kritik zu beseitigen hofft. — Worin liegt
meine strafbare Handlung? Ich habe der Luzerner
Schreinerkasse vorgeworfen, daß sie ihren Geschäfts-
betrieb auf Grundlage einer unrichtigen Bi-
lanz fortfetze. Diesen Vorwurf begründete ich damit,
daß die Schreinerkasse ihre Schadens reserve,
d. h. die Reserve für unerledigte Unfälle in
der letzten Jahresrechnung bewußt durchans
ungenügend bestellt habe. Die Tatsache selbst
kaun Herr J. Sch. nicht in Abrede stellen, weil
ja die Rechnungsrevisoren der Schreinerkasse wörtlich
folgendes erklären: „Der Kassasaldo beträgt bei Abschluß
der Rechnung nur noch Fr. 75.10 und die für un-
erledigte Unfälle eingesetzten Fr. 1900 dürsten noch mit
einer bedeutenden Summe überschritten werden."

Gegen meine Kritik wendet nun Herr I. Sch. ein,
daß die Schreinerkasse über einen Reservefonds verfüge und
daß im Berichtsjahre diesem Fonds weitere Fr. 4000
zugefügt worden seien. HerrJ. Sch. v e r s chmeigt
nun aber, daß nach Maßgabe des ß 14 der
Statuten der Schreinerkasse dem Reserve-
fonds unter allen Umständen ein Betrag von 5 °/o

der Prämieneinnahme zugeführt werden
mußte. Er verschweigt weiter, daß die Schreiner-
kasse ein Defizit auf Grund ihrer Statuten
G 14) noch nicht aus dem Reservefonds decken
darf, weil dieser Fonds noch nicht 50 °/o der
I a h r e s p r äm i e üb ersteig t. Der Schreinerkasse waren
also die Hände gebunden. Sie hätte nach K 13 ihrer Sta-
tuten einen Nachschoß einfordern müssen. Die Kasse
hat es nicht getan, sondern vorgezogen, die
Schadensreserve ungenügend zu bestellen
und dadurch den Anschein zu erwecken, daß
ihre unerledigten Verpflichtungen aus Uu-
fällen einen miuimen Betrag ausmachen,
einen Betrag, der nach der bestimmten Er-
klärung der Kontrollstelle in Wirklichkeit
bedeutend überschritten wird und, wie ich ge-
zeigt habe, aus den Mitteln des Reservefonds
nicht gedeckt werden kann. Die Schreinerkasse
steht natürlich nicht an, im Konkurrenzkämpfe auf ihren
Reservefonds angelegentlich hinzuweisen. Davon, daß

die wirkliche Lage der Kasse infolge der gerügten Ma-
nipulationen verschleiert ist, hat natürlich auch der

„intelligente Handwerker" keine Ahnung.
Ich protestiere hiermit in aller Form gegen die

unqualifizierbaren Ausfälle des Herrn I. Sch. Eine
ungehörige Machenschaft, die unter der Herrschaft des

Versicherungsaufsichtsgesetzes nicht ohne Folgen bliebe,
liegt allerdings vor. Aber nicht ich bin ihr Urheber,
sondern die Luzerner Schreinerkasse.

Angesichts dieser Tatsachen ist das Verhalten des

Herrn I. Sch., dem natürlich alle diese Verhältnisse,
namentlich auch die statutarische Gebundenheit des

Reservefonds der Schreinerkasse, bestens bekannt sind,
einfach unqualifizierbar. Sein Ausspruch, daß die

Luzerner Schreinerkasse „heute sehr gut marschiert",
setzt seinem ganzen Elaborate die Krone auf. Mm:
frägt sich unwillkürlich, ob Herr I. Sch. solche Worte
zu schreibell wagt aus Unkenntnis oder in wirklicher
Kenntnis des elementarsten Versicherungsgrundsatzes,
daß jedes einzelne Rechnungsjahr für die
Deckung der in dieser Periode entstandenen
Verpflichtungen ausreichende Mittel beschaf-
sen muß, keinesfalls künftige Jahre belasten
darf. Im besten Falle hat sich Herr I. Sch. — freilich
unnötigerweise — darüber gründlich ausgewiesen, daß
er von der Verwaltung einer Unfallversicherungsanstalt
nichts versteht. Herr I. Sch. ist allerdings anderer Mein-
uug. Er spendet sich das Eigenlob, daß „er durch seinen

Eingriff nicht nur die Interessen der Verbandsmitglieder,
sondern auch die Versicherung im allgemeinen in hohem
Maße gefördert habe!!"

5. Ueber die Finanzlage anderer wilden Kassen habe
ich nicht, wie Herr I. Sch. darzulegen beliebt, selbständig
referiert. Ich habe mich in der Hauptsache darauf be-
schränkt, die Ausführungen der Schreinerkasse alls ihrem
Geschäftsberichte pro l 902/3 wörtlich All reproduzieren.
Die Quelle, ans der ich geschöpft habe, ist also gewiß
auch für Herrn I. Sch. unverdächtig.

0. Herr I. Sch. stellt mit Genugtuung fest, daß
im Laufe der Jahre nur eine Verbandsunfallkasse in
Liquidation getreten sei und zwar die ursprüngliche
Schreinerkasse, die ich, nach Aussage des Herrn I. Sch.,
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l'ràsins.svlàviì,

I
Orssàvsr LodrmssOkiiisiàbrjk ^.-6.

vormals Lsriàrâ klsekor H Mnsok, vrosâsn-^.
1469



SJlr. 47 3fluftv. fdpueij. $nnbtti.=3ettunfl (Organ für bxe offtjieHcn ißublifationen be§ ©djroeijer. ®eroerbeoerein§) 779

geleitet tjaöen foil §err S- ©cfj. berfchweigt natürlich,
baff td) biefer kaffe nur in ber befctjeibenen, unfetb»
ftänbigen Stellung eineë Sefretarê gebient, fie atfo
nicht geleitet babe. §err 3. ©cl). öerfchmeigt weiter,
inarum bie genannte lîaffe in ßiquibation getreten ifi.
2)tefe» Verfchwetgen ift, ba mir bie ßeitung ber ftaffc
gugefctwbeu wirb, burdjfidjtig tenbengiö». 3d) barf ba»

her £)ier feftftetten, baff bie Siguibation lebigltdh auf
Si ffereitlen, bie fid) im Schöffe ber ©enoffenfchaft er»
hoben haben, gurüdgufübren ift.

7. ES lag mir bor allem baran, bie Stellung, bie
id) gegenüber ben Verbanb§imfaIIfaffen einnehme, 5ffent=
lid) bargnlegen. ®a| bie» fctjon heute gefcfjeben ift,
baran fiub lebiglidj bie mafjlofjen 9lngfälle vtnb bie un»
fachlichen, unwahren ^Behauptungen be§ lierai 3. ©dp
fchulb. 3m übrigen habe ich Weber ,ßeit noch Sitft,
mich mit lierai 3- ©d). unb feinen Veftrebungen weiter
gu befaffen. SlllerbirtgS werbe ictj mir ba» rftedjt nicht
nehmen laffen, allfällig weitere illegitime ©rünbungen
be§ §errn 3- @ch- mit bemjenigen 3ntereffe gu berfolgen,
welches bag berfidherungSbebürftige fßublifum unb' bie
fongeffionierten Unfallberfichermtgsanftalten mit ben
Veftrebungen ber wilben Waffen berfnüpft.

Zürich, 12. gebruar 1904.

©. © g Ii
®ire£tor ber „fjelnetia"

©djroetä. Unfall- unb ^>aftpflidjt=Söerftrf)erung§=
ainftalt.

Ihirfdjicbcttcö*
93au einer proteftantif^en ßtrdje in $ug. 2)te gaht»

reidh befudfjte ©eneralöetfammlung beg gugerifctjen ißro=
tefiantenbereing genehmigte ben Ifirdhenbau nach bern

ißrojefte bon Slrähitett SBeljrlt. 3» ber Sitgfuffton
tourbe ^auptföd^Iid^ ber ©tanboct ber Sirdhe auf bem
erworbenen Vauplafce berührt. Von ber SrfteHung
eineg «ßfarrljaufeg tourbe gur .gett abfirahiert.

93autoefen in Sthaffbaufett. ®er ©tojje fRat befchlofj
bie Erweiterung ber grauenabteilung ber fantonalen
Srrenanftalt unb bewilligte einen Ärebit bon 14,000
grauten für bie Vergrößerung beg Sbfonberungghaufeg
beim ßantongfpital. gerner würbe bie Regierung etn»
gelaben, bie grage ber Errichtung eineg ober mehrerer
9lfple gu prüfen.

93autoefen in fRiehen bei 93afel. Sie Siatoniffen
an ft alt h"* neuerbingg wieber gwei an ihr Vefißtum
anftofeenbe Käufer gum $wede ber Erweiterung ber
Slnftalt angelauft. Eine rege 93autätigteit wirb ftch
biefeg Saht auch im gangen Orte unb beffen nädhfier
Umgebung geigen, ba nun, feitbem bie Söafferberforgung
befchloffene ©ache ift, bie Vaupläße nicht lange mehr
unbenü^t bleiben werben. 9Rit einem Sau ift bereits
begonnen worben.

Srahtfeilbahnproieît bei ©rittbeltoalb. üRit Votfchaft
bom 12. bg. Söitg. beantragt ber Sunbegrat ben gefeß»

gebenben fftäten bie bon Sofef Surrer in Äägigwil für
eine Srahtfeilbahn bon ©rinbelwalb nach ker
Ofni erteilte Äongeffion auf Othmar topfchih in ©rin»
belwalb gu übertragen unb bie grift gur Einreichung
ber borfchtiftgmäpigen Vorlage um 12 äRonate gu ber»

längern. Sine teilweife ginangierung beg Unternehmeng
ift bereits gefiebert.

Sau ber 9lnftalt für fdjtoachftttmge ifiitber in Surg«
borf. Sie tonftituierenbe Verfammlung beg 3nitiatib=
tomiteeg gur Errichtung einer Slnftalt für fchwadhfinnige
Äinber fanb am 3. bg. in Vurghorf ftatt. 24 Slbge»
orbnete bon Segirten (Oberaargau, Emmental, ©eelanb
unb Stmt ©eftigen) unb Staat waren erfdhienen. Eg

finb nun ©emeinben mit ber ©eetengahl bon girfa
100,000 gufammen geftanben, bie mit ber Verpflichtung
bon einmal 30 9îp. pro Äopf an ben Sau unb jährlich
5 Vp. an ben Unterhalt bag ßuftanbefommen ber Slnftalt
ermöglichten. |>iegu tommen 10,000 gr. Segat bon |>trt.
Slffolter fei. unb 30,000 gr. Sunbegfdjulfubbention,
womit bie Summe bön 70,000 gr. gur ©rünbung beg
SSerfeg bereit liegt. Sa bom Staate eine ©ubbention
bon 70 7o ber Vaufoften ficher gu erwarten ift, wären
an bie Vaufumme bon 200,000 gr. bereits 180,000 gr.
gefiebert, womit ber Vau gewagt werben barf. 3m
weiteren finb 100,000 gr. Kapital gugefagt burch bie
©arantiegemeinben für ben Vetrieb.

Ser Vaupla| befinbet fich in ber Erö^e bon girfa
5 gneharten auf bem ^oferfelb in unmittelbarer 9Ml)e
bon Vurgborf unb wirb 3um ißreife bon 14,393 gr.
erworben. Ser Vau foil für 120 Einher beftimmt fein;
borläufig aber foHeu nur ^Räumlichfeiten für 60 ßinber
erftellt werben. Ser Vau, fo nimmt man au, werbe
auf 1906 begogen werben fönnen.

Vcuntiefett ttt Sieftal. Sie bon ber Vaubireftion bor»
gelegten neuen ißlanffiggen nebft Softenberechnung für
bag neue Vegirfgfchulgebäube in Sieftal foöen
noch burä; einen Experten begutachtet werben.

©ihüh«nhau§bau fRehetobel. Sie gelbfchügengefell»
fchaft befchlop an ihrer orbentlidjen 3ahce^hd"pl^^
fammlung einftimmig ben fofortigen Dîeubau eineg

©dhühenhaufeg famt ijielftatt- Sag ©chû^enhaug ïommt
ing ©onber, füblidh ber ßanbftrahe SRehetobeI=©t. ©allen
auf bie ©renge ber ßüft'fdhen unb ©dhläpfer'fchen Siegen»
fchaft gu ftehen unb bie ßielfiatt in bag ^eimwefen beg

§errn ßeHenberger, Oberïohïenreute. ißlän unb Soften»
berechnung big in aQe Setailg liegen bor. Sanach
würbe bie Anlage mit 12 Scheiben "fi£ unb fertig er»
fteHt eine Summe bon total gr. 13,000 erforbern.

Vauwefen in 2öilli§au. Sie Einwohnergemeinbeber»
fammlung befchloi bie Sîorreltion ber ^auptftrahe mit
beibfeitiger Srottoir » Slnlage, nach bem ißrojefte beg

Stabtingenieurg ©alig in ^arau, biefeg Safw
gur Slugführung gu bringen. Sie gange Anlage ift auf
etwa 20,000 gr. bebifiert unb ftei)t bor, bag je|t fo
biel berwünfdhte alte ©tabtpffafier gu entfernen, bie

Straffe gu dhauffteren, unb mit beibfeitiger Srottoir»
anlage bon 2,50 äJieter Vreite gu berfeljen, an beffen
Erftellunggfoften bie ^»äuferbefi|er ben befdheibenen Vet»
trag bon 5 g^- per Saufmeter gu leiften h^üen.

Ser ©emeinberat unb Slugfchufj ift mit ber 9lug»

führung biefeg Vefdhluffeg betraut worben, unb fofort
werben bie nötigen Arbeiten in Singriff genommen. Sie
gange Slnlage befeitigt einen längftgefühlten Uebelftanb
unb wirb eine neue gierbe beg ©täbtdheng bilben.

Zu verkaufen:
Ein an der Kantonsstrasse

im Kt. Luzern gelegenes mit
drei Wohnungen, einer ge-
räumigen Werkstätte, Wasser-
Versorgung und elektrischen
Betrieb, für Wagner, Schreiner
gut eingerichtetes

Wobtthans
in einer der gewerbreichsten
Ortschaften des Kantons. Kauf-
preis 18,000 Fr., Anzahlung
6000 Fr.

Offerten sind zu richten unter
Chiffre K 348 an die Expedition
dieses Blattes.

Zu tolsaritu :
Flaschenzüge, System Moore,

von 1000—5000 kg Tragkr.
Bohrmaschine für Transm.

Schleifsteintrog, für Stein von
1 Meter.

Schwungräder zu Motoren, von
100—150 cm Durchmesser.

Flügelpumpen, 40 mm Durchg.,
für Hand und Transm.

Gartenspritzen.
Alles meist neu, sehr billig.
Offerten sub Chiffre G 356

befördert die Expedition.
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geleitet haben soll. Herr I. Sch. verschweigt natürlich,
daß ich dieser Kasse nur in der bescheidenen, unselb-
ständigen Stellung eines Sekretärs gedient, sie also
nicht geleitet habe. Herr I. Sch. verschweigt weiter,
warum die genannte Kasse in Liquidation getreten ist.
Dieses Verschweigen ist, da mir die Leitung der Kasse
zugeschoben wird, durchsichtig tendenziös. Ich darf da-
her hier feststellen, daß die Liquidation lediglich auf
Differenzen, die sich im Schoße der Genossenschaft er-
hoben haben, zurückzuführen ist.

7. Es lag mir vor allem daran, die Stellung, die
ich gegenüber den Verbandsunfallkassen einnehme, öffent-
lich darzulegen. Daß dies schon heute geschehen ist,
daran sind lediglich die maßloßen Ausfälle und die un-
sachlichen, unwahren Behauptungen des Herrn I. Sch.
schuld. Im übrigen habe ich weder Zeit noch Lust,
mich mit Herrn I. Sch. und seinen Bestrebungen weiter
zu befassen. Allerdings werde ich mir das Recht nicht
nehmen lassen, allfällig weitere illegitime Gründungen
des Herrn I. Sch. mit demjenigen Interesse zu verfolgen,
welches das versicherungsbedürftige Publikum und die
konzessionierten Unfallversichernngsanstalten mit den
Bestrebungen der wilden Kassen verknüpft.

Zürich, 12. Februar 1904.

G. Egli
Direktor der „Helvetia"

Schweiz. Unfall- und Hastpflicht-Versicherungs-
Anstalt.

Verschiedenes.
Bau einer protestantischen Kirche in Zug. Die zahl-

reich besuchte Generalversammlung des zugerischen Pro-
testantenvereins genehmigte den Kirchenbau nach dem

Projekte von Architekt Wehrli. In der Diskussion
wurde hauptsächlich der Standort der Kirche auf dem
erworbenen Bauplatze berührt. Von der Erstellung
eines Pfarrhauses wurde zur Zeit abstrahiert.

Bauwesen in Schaffhausen. Der Große Rat beschloß
die Erweiterung der Frauenabteilung der kantonalen
Irrenanstalt und bewilligte einen Kredit von 14,000
Franken für die Vergrößerung des Absonderungshauses
beim Kantonsspital. Ferner wurde die Regierung ein-
geladen, die Frage der Errichtung eines oder mehrerer
Asyle zu prüfen.

Bauwesen in Riehen bei Basel. Die Diäk o nis sen -
an st alt hat neuerdings wieder zwei an ihr Besitztum
anstoßende Häuser zum Zwecke der Erweiterung der
Anstalt angekauft. Eine rege Bautätigkeit wird sich

dieses Jahr auch im ganzen Orte und dessen nächster
Umgebung zeigen, da nun, seitdem die Wasserversorgung
beschlossene Sache ist, die Bauplätze nicht lange mehr
unbenützt bleiben werden. Mit einem Bau ist bereits
begonnen worden.

Drahtseilbahnprojekt bei Grindelwald. Mit Botschaft
vom 12. ds. Mts. beantragt der Bundesrat den gesetz-

gebenden Räten die von Josef Durrer in Kägiswil für
eine Drahtseilbahn von Grindelwald nach der
Ofni erteilte Konzession auf Othmar Kopschitz in Grin-
delwald zu übertragen und die Frist zur Einreichung
der vorschriftsmäßigen Vorlage um 12 Monate zu ver-
längern. Eine teilweise Finanzierung des Unternehmens
ist bereits gesichert.

Bau der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burg-
dorf. Die konstituierende Versammlung des Initiativ-
komitees zur Errichtung einer Anstalt für schwachsinnige
Kinder fand am 3. ds. in Burgdorf statt. 24 Abge-
ordnete von Bezirken (Oberaargau, Emmental, Seeland
und Amt Seftigen) und Staat waren erschienen. Es

sind nun Gemeinden mit der Seelenzahl von zirka
100,000 zusammen gestanden, die mit der Verpflichtung
von einmal 30 Rp. pro Kopf an den Bau und jährlich
5 Rp. an den Unterhalt das Zustandekommen der Anstalt
ermöglichten. Hiezu kommen 10,000 Fr. Legat von Hrn.
Affolter sel. und 30,000 Fr. Bundesschulsubvention,
womit die Summe von 70,000 Fr. zur Gründung des
Werkes bereit liegt. Da vom Staate eine Subvention
von 70 °/o der Baukosten sicher zu erwarten ist, wären
an die Bausumme von 200,000 Fr. bereits 180,000 Fr.
gesichert, womit der Bau gewagt werden darf. Im
weiteren sind 100,000 Fr. Kapital zugesagt durch die
Garantiegemeinden für den Betrieb.

Der Bauplatz befindet sich in der Größe von zirka
5 Jucharten auf dem Koserfeld in unmittelbarer Nähe
von Burgdorf und wird zum Preise von 14,393 Fr.
erworben. Der Bau soll für 120 Kinder bestimmt sein;
vorläufig aber sollen nur Räumlichkeiten für 60 Kinder
erstellt werden. Der Bau, so nimmt man an, werde
auf 1906 bezogen werden können.

Bauwesen in Liestal. Die von der Baudirektion vor-
gelegten neuen Planskizzen nebst Kostenberechnung für
das neue Bezirksschulgebäude in Liestal sollen
noch durch einen Experten begutachtet werden.

Schützenhausbau Rehetobel. Die Feldschützengesell-
schaft beschloß an ihrer ordentlichen Jahreshauptver-
sammlung einstimmig den sofortigen Neubau eines
Schützenhauses samt Zielstatt. Das Schützenhaus kommt
ins Sonder, südlich der Landstraße Rehetobel-St. Gallen
auf die Grenze der Züst'schen und Schläpfer'schen Liegen-
schaft zu stehen und die Zielstatt in das Heimwesen des

Herrn Kellenberger, Oberkohlenreute. Plan und Kosten-
berechnung bis in alle Details liegen vor. Danach
würde die Anlage mit 12 Scheiben fix und fertig er-
stellt eine Summe von total Fr. 13,000 erfordern.

Bauwesen in Willisau. Die Einwohnergemeindever-
sammlung beschloß die Korrektion der Hauptstraße mit
beidseitiger Trottoir - Anlage, nach dem Projekte des

Stadtingenieurs Salis in Aarau, dieses Jahr
zur Ausführung zu bringen. Die ganze Anlage ist auf
etwa 20,000 Fr. devisiert und sieht vor, das jetzt so

viel verwünschte alte Stadtpflaster zu entfernen, die

Straße zu «haussieren, und mit beidseitiger Trottoir-
anlage von 2.50 Meter Breite zu versehen, an dessen

Erstellungskosten die Häuserbesitzer den bescheidenen Bei-
trag von 5 Fr. per Laufmeter zu leisten haben.

Der Gemeinderat und Ausschuß ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses betraut worden, und sofort
werden die nötigen Arbeiten in Angriff genommen. Die
ganze Anlage beseitigt einen längstgefühlten Uebelstand
und wird eine neue Zierde des Städtchens bilden.

?u veàufen:
Xlin »n der Xaotonsstrnsse

im Xt. Xnxern gelegenes mit
âroi Vàuugou, oiuor go-
rüumigou Verkstätts, Vssser-
Versorgung und olvktrisodou
Svtrtob, kür Vlsguor, Lvkroiuor
gut otugsrioktotos

Màî
in einer «ter gsverbrsiebsten
Ortseknkten des Xnntons, XXut-
preis 18,000 Xr., Xnxàblnng
6VVV Xr.

(Werten sin«! xu riobteo noter
Obitkre X 348 nn (lie Expedition
dieses LInttss.

àtzsà:
XlasvdouZîuge, Lvstem Moore,

vou 1000—MOV lrg 'l'ràgkr,
Lodrmssvdillo kir Xrnnsm.

LodloUstoiutrog, à Stein von
1 Meter.

Lodvuugrâdor Motoren, von
100—15V cm vurebmesser.

klûgsìpumgsu, 40 mm vnrebg.,
kir X»od und Xrnnsin,

Kartouspiitsvu.
LIIss meist neu, ssìir billig.
(Werten sub (Ibikkrs 6 356

bskördert die Expedition.
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